
 
 

 

Dritte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 
"Bahnhofstraße" der Stadt Lengerich: Bekanntmachung 
vom 19.08.2015 des Beschlusses über die Einleitung des 
Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplanes 
 
Der Rat der Stadt Lengerich hat in seiner Sitzung am 
23.06.2015 den folgenden Beschluss gefasst: 
 
"Der Rat der Stadt Lengerich beschließt gem. § 1 Abs. 3 
BauGB in Verbindung mit § 2 Abs. 1 BauGB das Verfahren zur 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 'Bahnhofstraße' 
(Teilbereich) einzuleiten." 
 
Die vorgesehene Änderung beinhaltet im Wesentlichen eine 
bauleitplanerische Erweiterung der Möglichkeiten für 
Einzelhandelsnutzungen. 
 
Der Geltungsbereich der dritten Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 19 "Bahnhofstraße" der Stadt Lengerich 
ergibt sich aus dem nachstehenden Übersichtsplan. 
 

 
 
 
 
49525 Lengerich, 19.08.2015 Der Bürgermeister 
 gez. Prigge 

Geltungsbereich 
3. Änderung Bebauungsplan Nr. 19 
"Bahnhofstraße" 


